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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In der Deutschschweiz, wo in den kleinen Gemeinden und in einigen Kantonen auch in
grösseren Orten an der Gemeindeversammlung oder an der Urne über Einbürgerungen
entschieden wird, kam es vermehrt zur Ablehnung von Gesuchen von Personen aus
dem ehemaligen Jugoslawien und, allerdings seltener, aus der Türkei, bei gleichzeitiger
Einbürgerung von Angehörigen anderer Staaten. Der Präsident der eidgenössischen
Rassismuskommission, Georg Kreis, sah darin eine unzulässige und im Widerspruch zur
neuen Verfassung stehende Diskriminierung. Er schlug deshalb ein Rekursrecht der
Abgewiesenen beim Bundesgericht vor. In seiner Antwort auf eine Interpellation de
Dardel (sp, GE) mit ähnlicher Stossrichtung antwortete der Bundesrat, dass die
bestehende Rechtsordnung den Bundesbehörden keine Interventionskompetenzen
einräume, dass aber eine aus Vertretern des Bundes und der Kantone
zusammengesetzte Arbeitsgruppe neue Lösungen für die Einbürgerung von in der
Schweiz aufgewachsenen Ausländern überprüft. In der Stadt Zürich tat sich die SVP mit
einer Kampagne „gegen die Verschleuderung des Zürcher Bürgerrechtes“ hervor. Ihrer
Meinung nach ist der starke Anstieg der Einbürgerungen (von 314 im Jahre 1992 auf 1255
im Jahre 1998) auf eine zu lasche Politik der dafür zuständigen, mehrheitlich linken
Gemeindeexekutive zurückzuführen. Zuerst reichte die SVP eine Volksinitiative ein,
welche die Wohnsitzpflicht in der Stadt von sechs auf zehn Jahre erhöhen will. Einige
Monate später lancierte sie auch noch eine Volksinitiative, die verlangt, dass in der
Stadt Zürich das Volk an der Urne über jede einzelne Einbürgerung entscheiden muss.
Diese wurde im Dezember eingereicht. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.06.1999
HANS HIRTER

Im Kanton Bern fand eine Volksabstimmung zu der von der Regierung beantragten und
vom Parlament gegen die Stimmen der SVP beschlossenen neuen Vorschrift statt, dass
kommunale Einbürgerungsentscheide überall durch die Exekutiven zu fällen sind. Bei
rund zwei Dritteln der bernischen Gemeinden war dafür bisher die Legislative
(Gemeindeversammlung oder Parlament) zuständig gewesen. Am 25. September wurde
die neue Regelung gegen den Widerstand der SVP mit rund 60% Ja-Stimmen
angenommen. Auch im Kanton Appenzell-Ausserrhoden sind in Zukunft die
Gemeindeexekutiven für Einbürgerungsentscheide zuständig. Gegen ein vom
Kantonsparlament beschlossenes Gesetz wurde das Referendum nicht ergriffen. In der
Stadt Zürich reichten die PdA und die Alternative Liste eine Volksinitiative mit
demselben Ziel ein; das Parlament hiess eine analoge Motion gut. Im Kanton Zürich
wurde mit der Annahme der neuen Kantonsverfassung die Bestimmung aufgehoben,
dass über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts nur ortsansässige Gemeindebürger
entscheiden dürfen. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.09.2005
HANS HIRTER

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

1) Wohnsitzdauer: TA, 14.4.99. Urnenabstimmung: TA, 22.7.99; NZZ, 7.1.00; SoZ, 26.3.00. Zur Einbürgerungsstatistik der Stadt
Zürich siehe NZZ, 8.9.99. TA, 25.6. und 26.6.99; Bund, 16.9.99; LT, 8.11.99; Im Kanton Luzern lehnten die Stimmberechtigten
in zwei grösseren Gemeinden (Horw und Kriens) Volksinitiativen der SVP resp. der SD für Urnenabstimmungen über
Einbürgerungen ab, in einer (Emmen) stimmten sie zu (NLZ und TA, 14.6.99). Vgl. als Beispiele für die Ablehnung von
jugoslawischen Gesuchen auch BüZ, 20.4.99 und NZZ, 8.9.99.
2) Bund, 29.4., 16.6., 26.8. und 26.9.05.; SGT, 1.9.05.; TA, 15.1.05; NZZ, 1.3.05. ; TA, 30.3. und 31.3.05 (Motion); NZZ, 7.7.05.
3) BBl, 2017, S. 3387 ff.; SGT, 17.1.17; SN, 19.1.17; SGL, 1.2.17; NZZ, 4.2.17; TA, 11.2.17; AZ, BZ, BaZ, Blick, LMD, LT, LZ, Lib, NZZ, QJ,
SGT, TA, TG, 13.2.17
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